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Nuklearstock für Obstgehölze 

Verkaufs- und Lieferbedingungen  

Vorstufen-Edelreiser 
 

 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Lieferungen von Vorstufen-Edelreisern vom Agroscope-

Nuklearstock für Obstgehölze an Kunden, primär P1- (Basis) und P2- (Zertifizierte) Reiserschnittgärten. 
 

2. Bestellung von Vorstufen-Edelreisern 

Bestellungen sind bis spätestens 31. Januar mittels Formular «Bestellliste und Lieferschein für Vorstufen-Edelreiser 

aus dem Nuklearstock für Obstgehölze» möglich. Ausnahmsweise und nach Absprache können Edelreiser auch im 

Sommer bestellt und bezogen werden. 
 
Bestelladresse: 

Agroscope Extension Obstbau 

Frau Beatrix Buchmann, Müller-Thurgau-Strasse 29, 8820 Wädenswil 

Tel.: +41 58 460 63 11 

E-Mail: beatrix.buchmann@agroscope.admin.ch  
 
Die «Bestellliste und Lieferschein für Vorstufen-Edelreiser aus dem Nuklearstock für Obstgehölze» wird durch den 

APSD jeweils im Dezember auf dem Internet unter www.nuklearstock.agroscope.ch publiziert. Interessierte werden 

per E-Mail nach der Publikation der neuen Liste informiert. 

Die Bestellungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

 

3. Lieferbedingungen der Vorstufen-Edelreiser 

Die (mit der offiziellen Anerkennungsetikette von Concerplant ausgezeichneten) Vorstufen-Edelreiser werden Mitte 

Februar oder wenn möglich gemäss Lieferwunsch des Bestellers ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt nur innerhalb der 

Schweiz und grundsätzlich per PostPac Priority (A-Post). Die Vorstufen-Edelreiser werden in max. 100 cm langen 

Paketen ausgeliefert. 

Aus dem Ausland müssen die Vorstufen-Edelreiser abgeholt werden (evtl. durch Kurierdienst; vgl. Ziff. 4 «Abholen 

oder Versand per Kurierdienst»). 

Agroscope ist von der Lieferung befreit, wenn höhere Gewalt (z.B. Witterungseinflüsse, Schädlinge, Krankheiten, 

Mutation der Nuklearstockpflanze oder Streik, etc.) die Ernte oder Lieferung verhindert. Zudem bleibt eine Kürzung 

der Liefermenge vorbehalten, wenn zu wenige Vorstufen-Edelreiser vorhanden sind. 

Das Transportrisiko der Vorstufen-Edelreiser trägt in jedem Fall der Besteller. Die abgegebenen Vorstufen-Edelreiser 

bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum vom Agroscope Nuklearstock für Obstgehölze. 

 

4. Abholen oder Versand per Kurierdienst 

Der Besteller kann die Vorstufen-Edelreiser am vereinbarten Termin bei Agroscope in Wädenswil abholen oder durch 

einen Kurierdienst abholen lassen (aus dem Ausland obligatorisch). Bestellung und Bezahlung des Kurierdienstes 

erfolgen durch den Besteller.  

Die bestellten Vorstufen-Edelreiser werden in max. 100 cm langen Paketen verpackt oder gemäss Vorgaben des 

Kurierdienstes. Das heisst, dass die Vorstufen-Edelreiser, wenn notwendig, geteilt werden. 
 
Abholadresse bei Agroscope 

Agroscope, Müller-Thurgau-Strasse 29, 8820 Wädenswil. 

(Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.00–12.00 und 13.00–15.00 Uhr) 
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5. Preise und Lieferkosten 

Die Preise für Vorstufen-Edelreiser entnehmen Sie der auf www.nuklearstock.agroscope.ch publizierten «Preisliste: 

Nuklearstock und Virologie für Obstgehölze». Porto und Verpackung gehen zu Lasten des Bestellers. 

 

6. Zahlung 

Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die Zahlung innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung. 

 

7. Sachgewährleistung und Haftung 

Bei den Vorstufen-Edelreisern handelt es sich um ein Naturprodukt. Jedes Naturprodukt unterliegt einer natürlichen 

Evolution und evtl. Mutation1, auf die Agroscope keinen Einfluss nehmen kann. Agroscope kann daher nicht 

garantieren, dass bei der Nuklearstockpflanze, von welcher die gelieferten Vorstufen-Edelreiser stammen, keine 

Mutation aufgetreten ist. Agroscope kann auch keine Garantie für das Anwachsen der Vorstufen-Edelreiser auf der 

vom Besteller gewählten Unterlage übernehmen. 

Die Gewährung der Sortenechtheit beschränkt sich auf die Genotypisierung, d.h. Überprüfung mit molekular-

biologischer Methode. Für die pomologische Sortenechtheitsprüfung ist der Sortenzuständige (Auftraggeber, Sorten-

inhaber, Lizenzgeber, NAP-PREL Obstkoordinator respektive die Ansprechperson der Sorte) verantwortlich. 

Sind die Vorstufen-Edelreiser mit Viren, Phytoplasmen oder anderen Organismen gemäss Anhang 2 der Verordnung  

des WBF über die Produktion und das Inverkehrbringen von anerkannten Vermehrungsmaterial und Pflanzgut von 

Obst und Beerenobst (Obst- und Beerenobstpflanzgutverordnung des WBF; SR 916.151.2) befallen, ist eine Haftung 

ausgeschlossen, es sei denn, dem APSD sei Vorsatz oder grobes Verschulden vorzuwerfen. 

Mängel sind schriftlich binnen eines Jahres nach Empfang der Ware geltend zu machen. Im Fall berechtigter Mängel-

rügen wird kostenfreie Nachlieferung oder die Rückerstattung des Kaufpreises gewährt  

Weitere Haftungsansprüche des Käufers gegen Agroscope respektive die Schweizerische Eidgenossenschaft 

werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

 

8. Sorten- und Markenschutz 

Vorstufen-Edelreiser von geschützten Sorten werden nur an Besteller abgegeben, die über Lizenzverträge mit dem 

Sorteninhaber verfügen. Agroscope liefert erst nach der schriftlichen Einwilligung des Sortenzuständigen oder dem 

Vorliegen einer Kopie des Lizenzvertrages. 

 

9. Schlussbestimmungen und Gerichtsstand  

Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten bemühen sich die Parteien nach Treu und Glauben um eine möglichst 

rasche und gütliche Einigung. 

Kann innert 20 Arbeitstagen weder die Meinungsdifferenz bereinigt noch ein Bereinigungsplan vereinbart werden, 

ist jede Partei berechtigt, die Angelegenheit bei Gericht anhängig zu machen. 

Zwischen den Parteien gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. Gerichtsstand ist Bern. 

 
1 Mutationen können die Eigenschaften einer Sorte (Aussehen, Qualität, Leistung usw.) verändern. Eine Mutation muss nicht stabil sein. 

Eine Rückmutation in die ursprüngliche Form kann vorkommen. Insbesondere bei Sorten mit vielen Mutanten ist allgemein bekannt, dass 
weitere Mutationen häufig auftreten können. 
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